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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Antrag, das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 

Krankenversicherung (BGS 842.1) und das Gesetz betreffend individuelle Prämienverbilligung 

in der Krankenpflegeversicherung (BGS 842.6) anzupassen.  
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1. In Kürze 

 

Seit Anfang 2012 können Personen, die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen und 

betrieben werden, auf einer Liste säumiger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler ein-

getragen werden («schwarze Liste»). Die Krankenversicherer schieben die Kostenüber-

nahme für diese Personen auf, sofern es sich nicht um Notfallbehandlungen handelt. 

Die im Kanton Zug geltende Regelung wurde aber durch ein Gerichtsurteil wesentlich 

eingeschränkt, so dass sich ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen Aufwand und Er-

trag ergibt. Die Liste soll deshalb aufgehoben werden. 

 

Im Kanton Zug sind die Gemeinden für die Umsetzung der Bundesvorschriften im Zusammen-

hang mit uneinbringlichen Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen zuständig. Um 
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ihnen ein wirkungsvolles Case Management zu ermöglichen, wurde die Option genutzt, eine 

Liste säumiger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler zu führen. Nun hat aber das Zuger 

Verwaltungsgericht im Herbst 2021 die Praxis beanstandet, dass auch Personen in die Liste 

aufgenommen werden, für deren Schulden bereits ein Verlustschein besteht. Deshalb sind die 

gesetzlichen Grundlagen sowie die Durchführungspraxis grundsätzlich überprüft worden.  

 

Der Regierungsrat ist zum Schluss gekommen, dass die Weiterführung der Liste unter den ge-

gebenen Umständen nicht zweckmässig ist. Wenn ein Listeneintrag jeweils nach Vorliegen des 

Verlustscheins bereits wieder aufgehoben werden muss, besteht nicht genügend Zeit für ein 

erfolgreiches Case Management. Ebenso ist die Signalwirkung des Leistungsaufschubs nicht 

mehr gegeben. 

 

Die Gemeinden werden weiterhin Kenntnis von laufenden Betreibungsverfahren erhalten und 

können die Versicherten auch in Zukunft gezielt kontaktieren und bei Bedarf unterstützen. 

Wichtig sind in diesem Zusammenhang administrative Hilfestellungen, Massnahmen im Rah-

men der Sozialhilfe sowie die Vermittlung des Zugangs zur Prämienverbilligung, welche die  

Prämienbelastung für Zugerinnen und Zuger in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 

auf das schweizweit tiefste Niveau reduziert.  

 

Schliesslich wird die Durchführungsstelle Krankenversicherungsausstände neu organisiert. Bis-

her lag die Verantwortung bei den Gemeinden. Künftig wird die Ausgleichskasse Zug im Auf-

trag des Kantons für die Durchführungsstelle zuständig sein.  

 

Die Aufhebung der Liste säumiger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler  ist für März 2024 

geplant. Zwischenzeitlich können die Gemeinden weiterhin von der Möglichkeit des Leistungs-

aufschubs Gebrauch machen, solange kein Verlustschein vorliegt. 

 

 

2. Ausgangslage 

 

Seit Anfang 2012 können die Krankenversicherer uneinbringliche Prämien und Kostenbeteili-

gungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten zu 85 Prozent der öffentlichen Hand in 

Rechnung stellen (Art. 64a Abs. 3 und 4 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 

[KVG; SR 832.10]). Im Gegenzug können die Kantone versicherte Personen, die ihrer Prämien-

pflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste erfassen (nachfolgend als Liste säu-

miger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler «LSP» bezeichnet, auch «schwarze Liste» ge-

nannt; Art. 64a Abs. 7 KVG). In der Folge schieben die Versicherer die Kostenübernahme für 

Gesundheitsleistungen bis zur vollständigen Bezahlung der ausstehenden Forderungen auf. 

Ausgenommen sind Notfallbehandlungen. 

 

Der Kanton Zug hat von der Möglichkeit, eine LSP zu führen, Gebrauch gemacht. Die Umset-

zung ist in § 5f Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-

rung (EG KVG; BGS 842.1) geregelt.  

 

Der Regierungsrat hatte dem Kantonsrat eine flexible und auf unkooperative Personen ausge-

richtete Lösung wie folgt beantragt (Vorlage Nr. 2047.2 – 13764): 

 

Die zuständige Gemeinde kann für Versicherte, die vom Versicherer betrieben werden, 

die Aufnahme in die Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG (Leistungsaufschub) verfügen, so-

fern sie nicht aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten. Ausgenommen 

sind minderjährige Versicherte. 
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Der Kantonsrat hat die Regelung dann aber in der zweiten Lesung auf Antrag der SP-Fraktion 

(Vorlage Nr. 2047.5 –13863) deutlich verschärft. Aus einer Kann-Bestimmung wurde eine 

Muss-Bestimmung; statt der Ausrichtung auf unkooperative Personen wurde ein Automat ismus 

wie folgt implementiert (Wortlaut § 5f Abs. 1 EG KVG):  

 

Die zuständige Gemeinde verfügt für Versicherte, die vom Versicherer betrieben werden, 

spätestens bei Vorliegen des Verlustscheines die Aufnahme in die Liste nach Art. 64a 

Abs. 7 KVG (Leistungsaufschub). Ausgenommen sind minderjährige Versicherte.  

 

Für die Durchführung der Bestimmungen im Zusammenhang mit ausstehenden Krankenkas-

senprämien und Kostenbeteiligungen sind entsprechend die Bürger- und Einwohnergemeinden 

zuständig. Es geht dabei nicht nur um die Führung der LSP, sondern auch um die Übernahme 

von 85 Prozent der uneinbringlichen Forderungen der Krankenversicherer  (2021: 846 900 

Franken). Im Gegenzug vergüten die Krankenversicherer der öffentlichen Hand 50 Prozent, 

wenn ein Verlustschein später zurückbezahlt wird (2021: 222 463 Franken).  

 

Die Gemeinden haben zur Wahrnehmung dieser Aufgaben mittels einer Verwaltungsvereinba-

rung eine gemeinsame Verwaltungsstelle gebildet. Diese trägt die Bezeichnung «Durchfüh-

rungsstelle Krankenversicherungsausstände» und ist bei der Stadt Zug angegliedert (Betriebs-

kosten 2021: 95 988 Franken). 

 

Generell besteht im Kanton Zug ein sehr pragmatischer Umgang mit der LSP. So waren  bislang 

keine speziellen Vorkommnisse zu verzeichnen. Namentlich haben alle Zuger Spitäler und Kli-

niken bei früherer Gelegenheit bestätigt, dass die Verweigerung von dringenden oder gar le-

benswichtigen Behandlungen nie ein Thema war. Ebenso sind den Gemeinden keine kritischen 

Fälle bekannt. Hinsichtlich des administrativen Aufwands und der Beurteilung der Wirkung der 

LSP ergibt sich jedoch ein durchzogenes Bild. 

 

Eine umfassende Analyse erfolgte im Rahmen der Beantwortung der Interpellation der SP-

Fraktion betreffend Nutzen / Schaden der «Schwarzen Liste» für Personen, welche ihre Kran-

kenkassenprämien / -leistungen nicht bezahlen (Vorlage 2852.2 – 15911). Es hat sich gezeigt, 

dass die direkten finanziellen Effekte eher von untergeordneter Bedeutung sind. Wichtiger 

könnte die präventive Wirkung sein, indem Schuldnerinnen und Schuldner motiviert werden, 

ihre Ausstände rechtzeitig zu begleichen, um gar nicht erst auf die LSP zu kommen. Jedenfalls 

liegen die Krankenversicherungsausstände pro Kopf der Bevölkerung im Kanton Zug 84 Pro-

zent unter dem schweizerischen Durchschnitt (2020). Allerdings sind dabei auch die relativ tie-

fen Prämien, die grosszügige Prämienverbilligung sowie soziodemografische Faktoren von Be-

deutung. Die Frage nach dem Nutzen der LSP lässt sich deshalb nicht abschliessend beurtei-

len. 

 

 

3. Ausschlaggebende Entwicklungen 

 

Das Instrument der LSP war seit Anbeginn umstritten. Nur neun Kantone haben sie je einge-

führt (LU, SH, SO, TG, TI, ZG, AG, GR, SG), deren vier haben beschlossen, sie wieder abzu-

schaffen (SO, GR, SH, SG). 

 

Verschiedentlich gab es Vorstösse auf Bundesebene, die Möglichkeit zur Führung einer LSP 

aus dem Gesetz zu streichen. Auch der Bundesrat hat sich 2021 für die Abschaffung ausge-

sprochen, da die medizinische Grundversorgung der betroffenen Versicherten gefäh rdet wer-

den könne und der Nutzen der LSP nie nachgewiesen worden sei. Doch nach dem Ständerat 
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hat sich am 16. Dezember 2021 auch der Nationalrat mit knappem Resultat dafür ausgespro-

chen, dass die Kantone weiterhin solche Listen führen können. Das Parlament präzisierte aller-

dings den Begriff der Notfallbehandlung. Demnach erfolgt kein Leistungsaufschub, wenn die 

versicherte Person ohne sofortige Behandlung gesundheitliche Schäden oder den Tod befürch-

ten muss oder die Gesundheit anderer Personen gefährden kann. 

 

Auf kantonaler Ebene hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 11. Au-

gust 2021 ein wichtiges Urteil zu einer Verfügung der Einwohnergemeinde Cham betreffend die 

Aufnahme eines Versicherten in die LSP gefällt. Es hat festgehalten, dass Art. 64a Abs. 7 KVG 

nicht auf die Zahlungsunfähigen ziele, sondern auf die Zahlungsunwilligen. Die kantonale Norm 

in § 5f Abs. 1 EG KVG enthalte deshalb einen dem Bundesrecht widersprechenden Wortlaut, 

indem sie spätestens bei Vorliegen des Verlustscheines die Aufnahme in die Liste nach 

Art. 64a Abs. 7 KVG verlangt. Die Ausstellung eines Verlustscheins belege aber gerade, dass 

jemand zahlungsunfähig sei und deshalb nicht mehr in die LSP aufgenommen werden dürfe.  

 

Das Urteil wurde nicht angefochten und ist rechtskräftig. In der Folge wurden alle bestehenden 

Listeneinträge per Ende November 2021 von Amtes wegen gelöscht und laufende Verfahren 

abgeschrieben. Die betroffenen Personen wurden bis Mitte Dezember 2021 schriftlich infor-

miert. Gleichzeitig haben die Gemeinden eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines neuen Ab-

laufs eingesetzt, um die bisherige Praxis im Umgang mit säumigen Prämienzahlerinnen und 

Prämienzahlern zu korrigieren. Nach umfangreichen Abklärungen ist die Arbeitsgruppe jedoch 

zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich sei, «auf der Basis der vorliegenden gesetzli-

chen Grundlagen im Kanton Zug den Willen des Gesetzgebers bezüglich Förderung der Zah-

lungen der Krankenkassenausstände in einer annähernd adäquaten Form zu erfüllen.»  

 

 

4. Analyse der neuen Situation 

 

Aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts ergibt sich, dass die Aufnahme in die LSP vor der Aus-

stellung des Verlustscheins erfolgen muss. Nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens war hin-

gegen die Frage, welche Folgen die Ausstellung des Verlustscheins auf einen rechtzeitig er-

folgten Listeneintrag hat. Aus der Argumentation des Gerichts folgt aber eindeutig, dass der 

Leistungsaufschub nicht aufrechterhalten werden kann, sobald ein Verlustschein vorliegt und 

damit die Zahlungsunfähigkeit der betroffenen Person erstellt ist. In seinem Kommentar zur 

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG kommt auch GEBHARD EUGSTER1 zum Schluss, 

dass für einen Leistungsaufschub nur in der Zeit zwischen der Einleitung des Fortsetzungsbe-

gehrens im Betreibungsverfahren (oder der dafür erfüllten Voraussetzungen) und der Ausstel-

lung eines Verlustscheins Raum sei. Betreffend den frühestmöglichen Zeitpunkt für den Leis-

tungsaufschub verweist EUGSTER2 auf ein Urteil des Luzerner Kantonsgerichts (LGVE 2016 III 

Nr. 3), wonach eine versicherte Person erst dann als zahlungsunwillig bezeichnet werden 

könne, wenn im Betreibungsverfahren das Fortsetzungsbegehren gestellt worden sei.  

 

Auf Anfrage der Gesundheitsdirektion hat die Durchführungsstelle Krankenversicherungs aus-

stände der Zuger Gemeinden den zeitlichen Ablauf anhand einer Stichprobe analysiert. Dabei 

ergab sich, dass die Dauer zwischen dem Fortsetzungsbegehren und der Ausstellung des Ver-

lustscheins im Mittel rund ein Jahr betrug (Median: 404 Tage).  

 

Für die Anwendung der LSP ist zu berücksichtigen, dass (1.) die Mitteilung betreffend das Fort-

setzungsbegehren durch die Krankenversicherer oft leicht verzögert erfolgt (schätzungsweise 

                                                      
1 Gebhard Eugster (2018), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Art. 64a Rz. 26 
2 Gebhard Eugster (2018), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Art. 64a Rz. 21 
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einen Monat später), dass (2.) die Gemeinden für das rechtliche Gehör, den Beschluss des Ge-

meinderats sowie für die Einhaltung der Verfahrensfristen drei bis sechs Monate benötig en und 

dass (3.) bis zur systemmässigen Aktivierung des Leistungsaufschubs wiederum Zeit ver-

streicht. Wenn der Leistungsaufschub dann bei Vorliegen des Verlustscheins bereits wieder 

aufgehoben werden muss, wäre er deshalb oft nicht länger als ein halbes Jahr in Kraft gewe-

sen.  

 

Allerdings zeigt die Praxis, dass nach Abschluss eines Betreibungsverfahrens in vielen Fällen 

schon wieder eine neue Betreibung für neue Prämienausstände läuft. Entsprechend würde 

dann ein neuer Leistungsaufschub den alten gewissermassen ablösen. Dies scheint zwar for-

mell möglich, wäre aber nicht im Sinne des Gerichtsurteils, da der alte Verlustschein  – mindes-

tens für eine gewisse Zeit – durchaus als Indiz dafür dienen kann, dass eine Person auch be-

züglich neuer Ausstände nicht nur zahlungsunwillig, sondern zahlungsunfähig ist.  

 

Entsprechend bliebe es für die betroffenen Personen mindestens für einen gewissen Zeitraum 

bei einem einmaligen und relativ kurzen Leistungsaufschub. Durch eine Anpassung der gesetz-

lichen Grundlagen liesse sich der Ablauf zwar beschleunigen, indem der Listeneintrag nach 

dem Fortsetzungsbegehren nicht mehr durch den Gemeinderat, sondern von Gesetzes wegen 

ausgelöst würde. Doch auch so wäre die Zeit für ein umfassendes Case Management knapp, 

zumal die Aussicht auf die Aufhebung des Leistungsaufschubs nach dem Vorliegen des Ver-

lustscheins die erfahrungsgemäss ohnehin beschränkte Kooperationsbereitschaft der Schuld-

nerinnen und Schuldner zusätzlich beeinträchtigen dürfte. 

 

 

5. Schlussfolgerungen  

 

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts muss die Bestimmung von § 5f Abs. 1 EG KVG 

geändert werden. Ein Leistungsaufschub nach Art. 64a Abs. 7 KVG ist nur im Zeitraum zwi-

schen dem Fortsetzungsbegehren und der Ausstellung des Verlustscheins möglich.  

 

Die Anforderung, dass die Aufnahme in die Liste im Einzelfall durch die zuständige Gemeinde 

verfügt werden muss, ist angesichts der kurzen Zeitspanne zu aufwändig. Eine Beschleunigung 

wäre mit einem gesetzlichen Automatismus zwar möglich, dürfte aber in vielen Fällen auch 

nicht genügen, um ein erfolgreiches Case Management betreiben zu können.  

 

Eine Alternative wäre eine Flexibilisierung, welche den Gemeinden einen Ermess ensspielraum 

bei der Anwendung des Leistungsaufschubs gäbe. Dies würde die ursprünglich vom Regie-

rungsrat angestrebte Unterscheidung zwischen zahlungsunwilligen und zahlungsunfähigen Per-

sonen und ein zielgerichteteres Vorgehen ermöglichen. Aber auch hier bestünde das Problem 

weiter, dass die Wirkung des Leistungsaufschubs zu kurz wäre, um die Erfolgsaussichten 

massgeblich zu beeinflussen. 

 

Der Regierungsrat kommt deshalb zum Schluss, dass auf die Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG 

verzichtet werden soll, weil Aufwand und Ertrag in einem sehr ungünstigen Verhältnis stehen, 

wenn der Listeneintrag faktisch auf wenige Monate beschränkt ist. Zudem hätte ein so kurzer 

Leistungsaufschub kaum noch eine generalpräventive Wirkung.  

 

Unverändert bleibt das Ziel, Personen, die ihrer Prämienpflicht nicht nachkommen, zur Zahlung 

zu veranlassen, bevor das Betreibungsverfahren mit einem Verlustschein endet. Dies ist wei-

terhin möglich, da die Gemeinden auch in Zukunft eine Meldung der Krankenversicherer über 

die Betreibungsanhebung erhalten und dann nach eigenem Ermessen intervenieren können. 

Einzig das Instrument des Listeneintrags wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies dürfte von 
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den Gemeinden jedoch kaum als wesentliche Einschränkung empfunden werden, zumal sich 

die Konferenz der Sozialvorsteherinnen und Sozialvorsteher (Sovoko) der Einwohnergemein-

den des Kantons Zug sowie der Verband der Bürgergemeinden des Kantons Zug mit gleichlau-

tenden Schreiben an die Gesundheitsdirektion vom 7. Juli 2022 beziehungsweise 8. Juli 2022 

dahingehend geäussert haben, dass sie den Nutzen der LSP unter den aktuellen Umständen 

als nicht mehr gegeben erachten und deshalb auf die Führung einer solchen Liste verzichtet 

werden solle. 

 

Die Änderung des EG KVG wird zugleich genutzt, um die Durchführungsstelle Krankenversi-

cherungsausstände neu zu organisieren. Diese ist für die Abwicklung der Informations- und 

Finanzflüsse zwischen den Versicherern und Gemeinden zuständig und hat bisher auch die 

LSP geführt.  

 

Die Durchführungsstelle ist seit 2012 bei der Stadt Zug angesiedelt. Grundlage bildet eine Ver-

waltungsvereinbarung der Gemeinden. 2022 hat die Stadt Zug die Vereinbarung jedoch gekün-

digt. In der Folge haben zahlreiche Gemeinden im Rahmen der Vernehmlassung zur vorliegen-

den Gesetzesänderung die Erwartung geäussert , dass neu der Kanton die Verantwortung für 

die Durchführungsstelle übernehmen möge, wobei die Ausgleichskasse für den Betrieb zustän-

dig wäre.  

 

Die Mitwirkung der Ausgleichskasse war bereits 2011 in Erwägung gezogen worden, doch be-

vorzugten die Gemeinden damals eine eigene Organisation. Inzwischen hat jedoch ein Umden-

ken stattgefunden. Entsprechend soll die Durchführungsstelle künftig im Auftrag des Kantons 

von der Ausgleichskasse geführt werden, wie dies in verschiedenen anderen Kantonen bereits 

der Fall ist. Diese Struktur erlaubt einen effizienten und sicheren Betrieb. Zudem ergibt sich 

eine substanzielle Komplexitätsreduktion. Die Betriebskosten werden in Übereinstimmung mit 

den neuen Zuständigkeiten vom Kanton getragen und die Gemeinden entsprechend entlastet. 

 

 

6. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

 

Die Vorlage wurde den Einwohnergemeinden, den Bürgergemeinden, den im Kantonsrat vertre-

tenen Parteien und den Verbänden der Krankenversicherer zur Vernehmlassung unterbreitet. 

Vier Parteien, zehn Einwohnergemeinden und die Bürgergemeinden sowie beide Verbände der 

Krankenversicherer haben eine Stellungnahme abgegeben.  

 

Die Gesetzesänderung ist auf sehr breite Zustimmung gestossen. Sämtliche Vernehmlassungs-

teilnehmende mit Ausnahme einer Partei und einer Einwohnergemeinde begrüssen die Ab-

schaffung der LSP.  

 

Die Befürworterinnen und Befürworter einer Abschaffung verweisen insbesondere darauf, dass 

sie schon früher Kritik am Instrument des Leistungsaufschubs geäussert hätten.  

 

Die Gegnerinnen und Gegner einer Abschaffung der LSP betonen hingegen, dass weiterhin ein 

gewisser Druck auf zahlungsunwillige Personen ausgeübt werden solle. Zudem erwarten sie 

einen geringeren Aufwand, da die aufgrund des Gerichtsurteils erforderliche Beschränkung auf 

zahlungsunwillige, aber nicht zahlungsunfähige Schuldnerinnen und Schuldner eine Reduktion 

der Anzahl Einträge auf der Liste bewirke. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass sich zah-

lungsunwillige und zahlungsunfähige Personen nicht im Vornherein unterscheiden lassen, so 

dass alle säumigen Prämienzahlenden bereits zum Zeitpunkt des Fortsetzungsbegehrens auf 

die Liste gesetzt werden müssten. Nach einiger Zeit wären dann alle wieder  zu löschen, weil 
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sie entweder bezahlt haben (die Personen also vorher zahlungsunwillig waren) oder ein Ver-

lustschein ausgestellt wurde (die Personen im Sinne des Gerichtsurteils also zahlungsunfähig 

sind). Im Vergleich zum bisherigen System wären somit deutlich mehr Fälle zu bearbeiten. 

 

Als zentrales Anliegen der Gemeinden kam der Wunsch nach einer Neuorganisation der Durch-

führungsstelle Krankenversicherungsausstände zum Ausdruck. Neu solle dafür der Kanton die 

Verantwortung übernehmen. Diese Forderung wird aufgenommen und im Rahmen der Vorlage 

umgesetzt. 

 

Hingegen wird die Anregung einer Gemeinde nicht weiterverfolgt, dass der Aufwand für die 

Übernahme von uneinbringlichen Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen generell 

von der Prämienverbilligung und nicht mehr von den Gemeinden zu tragen sei. Dies würde ei-

nen grundsätzlichen Systemwechsel bedeuten. Zudem würden wichtige Anreize für ein wir-

kungsvolles Case Management entfallen. Denn wenn eine Gemeinde frühzeitig und aktiv auf 

die Schuldnerinnen und Schuldner zugeht, kann sie allenfalls Verlustscheine und damit Kosten 

zu ihren Lasten verhindern. Umgekehrt müssen Gemeinden, die kein aktives Case Manage-

ment betreiben, mit höheren Kosten für uneinbringliche Prämien und Kostenbeteiligungen rech-

nen. Bei einer Verlagerung der Kosten zur Prämienverbilligung bestünde diese Anreizwirkung 

nicht mehr. Dies gilt es zu vermeiden, denn das oberste Ziel bleibt, Überschuldungssituationen 

zu verhindern. Dazu sind die Gemeinden aufgrund ihrer Nähe zur Bevölkerung am bes ten qua-

lifiziert, umso mehr, als sie mit ihren Sozialdiensten über sehr qualifizierte Ressourcen verfü-

gen, um die Schuldnerinnen und Schuldner zu beraten und zu unterstützen.  

 

Verbreiteter als das Anliegen nach einer generellen Kostenübernahme durch die Prämienverbil-

ligung ist der Wunsch, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen werde, damit Gemeinden 

stellvertretend einen Antrag auf Prämienverbilligung stellen könnten, wenn eine Personen 

Krankenkassen-Verlustscheine hat. Bisher bestand diese Möglichkeit, wenn jemand auf der 

LSP verzeichnet war (§ 11 Abs. 1bis des Gesetzes betreffend individuelle Prämienverbilligung in 

der Krankenpflegeversicherung [IPVG; BGS 842.6]).  

 

Künftig wird jedoch kein Anknüpfungspunkt in Form der LSP mehr bestehen. Somit müsste ge-

wissermassen neu eine Art «Schatten-Schwarze-Liste» geführt werden, auf der Personen ver-

zeichnet wären, die Verlustscheine aus der Krankenversicherung haben. Damit würden sich 

aber nicht nur datenschutzrechtliche Probleme stellen, sondern es würde auch ein erheblicher 

Aufwand generiert. Dazu kommt die Frage, wie lange ein solcher Verlustschein «gültig» wäre, 

damit eine Gemeinde stellvertretend Antrag auf Prämienverbilligung stellen könnte. Insbeson-

dere müsste das Register auch regelmässig abgeglichen werden um festzustellen, ob ein Ver-

lustschein zwischenzeitlich zurückbezahlt worden ist.  

 

Neben diesen durchführungstechnischen Problemen sprechen in erster Linie aber grundsätzli-

che Argumente gegen eine stellvertretende Antragstellung. Insbesondere sollen Personen, die 

ihre Prämien nicht bezahlen, nicht besser behandelt werden als Personen, die ihrer Prämien-

pflicht ordnungsgemäss nachkommen. Denn bei der Prämienverbilligung im Kanton Zug gilt 

das Antragsprinzip (ausser für Personen mit Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen). Wenn je-

mand also bewusst oder unbewusst keinen Antrag auf Prämienverbilligung stellt, erhält sie 

oder er keine Beiträge und kann nicht darauf zählen, dass die Gemeinde stellvertretend tätig 

wird. Es würde somit dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen, Personen mit Verlust-

scheinen zu bevorzugen.  

 

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass sich eine Gemeinde jederzeit von einer Klientin oder 

einem Klienten bevollmächtigen lassen kann, stellvertretend einen Antrag auf Prämienverbilli-

gung stellen zu können. Dafür ist keine spezielle Gesetzesbestimmung erforderlich. Eine 
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solche wäre nur nötig, wenn eine Klientin oder ein Klient die Vollmacht verweiger t. Doch ge-

rade für solche unkooperativen Personen rechtfertigt es sich nicht, einen privilegierten Zugang 

zur Prämienverbilligung zu schaffen.  

 

Die übrigen im Rahmen der Vernehmlassung eingebrachten Anträge und Anregungen stehen 

nicht im Zusammenhang mit der Abschaffung der LSP oder betreffen bundesgesetzliche Rege-

lungen. Auf sie kann deshalb aus Gründen der Einheit der Materie oder infolge der fehlenden 

Zuständigkeit im Rahmen dieser Vorlage nicht eingetreten werden.  

 

 

7. Änderungen im Einzelnen 

7.1. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (BGS 842.1) 

§ 5e Abs. 1 (Änderung) 

Die zuständige kantonale Behörde im Sinne von Art. 64a KVG (Durchführungsstelle) wird neu 

im Gesetz geregelt. Bisher hat der Regierungsrat die Durchführungsstelle im Einvernehmen mit 

den Gemeinden bezeichnet, und zwar in § 2 der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bun-

desgesetz über die Krankenversicherung (BGS 842.11). Mit der Übernahme der Verantwortung 

für die Durchführungsstelle durch den Kanton wird die Flexibilität bei der Bestimmung der zu-

ständigen Behörde nicht mehr benötigt, da aus kantonaler Sicht faktisch keine Alternative zur 

Ausgleichskasse besteht. Der wichtigste Grund ist, dass die bestgeeignete Software-Lösung 

für diese Aufgaben nur den Ausgleichskassen zur Verfügung steht (über deren Informatikprovi-

der IGS GmbH). Zwar wäre eine Speziallösung wie das bei der Stadt Zug eingesetzte Pro-

gramm nicht ausgeschlossen, doch würden sich damit verschiedene Probleme und Risiken er-

geben, welche auch ein wichtiger Grund für die Kündigung der Vereinbarung durch die Stadt 

Zug waren. Von Bedeutung ist weiter, dass die Ausgleichskasse Synergien und bestehende Er-

fahrungen nutzen kann. Denn in verschiedenen Kantonen agieren die Ausgleichskassen bereits 

seit längerem als Durchführungsstellen. Schliesslich hat das Eidgenössische Departement des 

Innern angekündigt, den Geltungsbereich der Verordnung über den Datenaustausch für die 

Prämienverbilligung (SR 832.102.2) auf den Datenaustausch über unbezahlte Prämien auszu-

dehnen. Insofern ist es folgerichtig, wenn die Ausgleichskasse auch die Durchführungsstelle 

übernimmt, nachdem sie bereits die Prämienverbilligung im Kanton Zug durchführt (§ 2 Abs. 2 

IPVG).  

 

§ 5e Abs. 2 (Änderung) 

Die Führung der Liste der Versicherten mit Leistungsaufschub entfällt, doch bleibt die Durch-

führungsstelle bestehen, da die von der öffentlichen Hand zu übernehmenden Forderungen aus 

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung weiterhin zentral bearbeitet werden müssen.  

 

§ 5f (Streichung) 

Mit dem Entfall der Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG entfallen auch die Bestimmungen zum Leis-

tungsaufschub. Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 11. August 2021 wurden 

alle bestehenden Listeneinträge per Ende November 2021 bereits von Amtes wegen gelöscht 

und laufende Verfahren abgeschrieben. Dies wird mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Ge-

setzesänderung für zwischenzeitlich verfügte Listeneinträge analog erfolgen.  

 

§ 5g Abs. 2 (Änderung) 

Im Einklang mit dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz übernimmt der Kanton mit der Verant-

wortung für die Durchführungsstelle auch die entsprechenden Kosten. Die genauen Modalitä-

ten der Abgeltung und die administrativen Details werden in einer Vereinbarung zwischen der 

Ausgleichskasse und dem Kanton zu regeln sein. Auch in dieser Hinsicht ergibt sich gegenüber 
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dem gemeindlichen Modell eine wesentliche Vereinfachung, indem nicht mehr 23, sondern nur 

noch zwei Parteien an der Aushandlung beteiligt sind. Zudem braucht es für die Aufsicht keine 

spezielle Struktur mehr. Vielmehr wird der Kanton die Aufsicht direkt wahrnehmen (bisher: Ver-

waltungskommission «Durchführungsstelle KVG» gestützt auf § 54 Abs. 2 des Gesetzes über 

die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden [BGS 171.1]) .   

 

§ 5h (Streichung) 

Die Rechtsmittel beziehen sich nur auf Listeneinträge und werden somit nicht mehr benötigt.  

 

Zwischentitel «4. Schlussbestimmungen» (Streichung) 

Der Zwischentitel entfällt, da nur noch die Übergangsbestimmung verbleibt (siehe nachfol-

gend). 

 

§ 9 (Änderung) 

Der bisherige Inhalt von § 9 ist obsolet und kann aufgehoben werden. Dabei besteht kein in-

haltlicher Zusammenhang mit der vorliegenden Gesetzesvorlage. Vielmehr handelt es sich um 

eine redaktionelle Änderung ohne materielle Auswirkungen.  Neu umfasst § 9 die Übergangsbe-

stimmung. Diese hat folgenden Hintergrund: Beim Erlass der Bestimmungen zur LSP im Jahr 

2011 hatten die Gemeinden eine klare Vorstellung, wie sie die Durchführungsstelle Kranken-

versicherungsausstände organisieren wollten. Dieses Modell war unbestritten. Entsprechend 

wurde der Fall nicht geregelt, dass kein Einvernehmen unter den Gemeinden oder mit dem Re-

gierungsrat erzielt werden könnte. Ein solcher Fall ist aber nicht ganz auszuschliessen, nach-

dem die Stadt Zug die bisherige Verwaltungsvereinbarung im Jahr 2022 per Ende 2023 gekün-

digt hat. Zwar ist in Diskussion, die Kündigung zurückzuziehen oder bis Ende 2024 aufzuschie-

ben, da die Ausgleichskasse die Aufgaben aus technischen Gründen voraussichtlich erst An-

fang 2025 übernehmen kann. Weil Verzögerungen aber nie ganz auszuschliessen sind und das 

Bundesrecht zwingend eine zentrale Durchführungsstelle verlangt, stellt die Übergangsbe stim-

mung sicher, dass kein ungesetzlicher Zustand entsteht. Der Regierungsrat ist jedoch zuver-

sichtlich, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten werden kann und deshalb von der Über-

gangsbestimmung kein Gebrauch gemacht werden muss. Auf jeden Fall würde aufgrund dieser 

Bestimmung niemand gezwungen, die Aufgaben der Durchführungsstelle zu übernehmen. Viel-

mehr sollte die Durchführungsstelle auch dann bestimmt werden können, wenn über gewisse 

Punkte kein Einvernehmen mit oder unter den Gemeinden erzielt würde . Dies umfasst auch die 

Regelung der Höhe der Entschädigung, welche für die Abgeltung des Aufwands der Durchfüh-

rungsstelle zu leisten ist und in der Übergangsphase weiterhin von den Gemeinden getragen 

werden muss. 

 

§ 10 (Streichung) 

Die Bestimmung hat keinen Inhalt und kann deshalb aufgehoben werden. Dabei besteht kein 

inhaltlicher Zusammenhang mit der vorliegenden Gesetzesvorlage. Vielmehr handelt es sich 

um eine redaktionelle Änderung ohne materielle Auswirkungen. 

 

§ 11 (Streichung) 

Die Bestimmung zum Inkrafttreten des Gesetzes ist im Erlasstext nicht mehr notwendig und 

kann aufgehoben werden. Neuerdings wird das Inkrafttreten mittels des Redaktionssystems zur 

Erfassung der kantonalen Erlasse (LexWork) in der Chronologischen Gesetzessammlung (GS) 

unter der Ziffer IV. und in der Bereinigten Gesetzessammlung (BGS) in der Änderungstabelle 

ausgewiesen.  

 

Inkrafttreten 

Der Regierungsrat wird die Bestimmungen zur Abschaffung der LSP nach unbenutztem Ablauf 

der Referendumsfrist oder nach der Annahme durch das Stimmvolk baldmöglichst in Kraft 
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setzen, um den Anforderungen des Verwaltungsgerichtsurteils gerecht zu werden. Die Bestim-

mungen zur Neuregelung der Durchführungsstelle können hingegen erst dann aktiviert werden, 

wenn die Ausgleichskasse über die notwendigen technischen Voraussetzungen verfügt. Dafür 

benötigt sie die entsprechende Software, welche aktuell neu programmiert wird  und voraus-

sichtlich Anfang 2025 den bisherigen Anwendern sowie neuen Benützern wie den Ausgleichs-

kassen der Kantone Zug und Zürich zur Verfügung steht. 

 

7.2. Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-

rung (BGS 842.11) 

Der Regierungsrat wird die Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 

Krankenversicherung in Übereinstimmung mit der vorliegenden Gesetzesänderung anpassen. 

Konkret entfallen alle Bestimmungen zur Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG, also §§ 5 bis 9 der 

Verordnung. Ebenso wird § 2 obsolet, mit dem die zuständige kantonale Behörde im Sinne von 

Art. 64a KVG bestimmt wurde. Diese wird neu im Gesetz festgelegt (Ausgleichskasse). 

 

7.3. Gesetz betreffend individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversiche-

rung (BGS 842.6) 

Titel (Ergänzung) 

Die Bezeichnung «Prämienverbilligungsgesetz» und die Abkürzung «IPVG» haben sich in der 

Praxis etabliert und sollen entsprechend im Gesetz eingeführt werden.  

 

§11 Abs. 1bis (Streichung) 

Für diese Bestimmung besteht mit der Aufhebung der Liste nach Art. 64a Abs. 7 KVG kein An-

knüpfungspunkt mehr. Sie entfällt deshalb. Es stellt sich allenfa lls die Frage, ob eine alterna-

tive Möglichkeit geschaffen werden soll, damit die zuständige Gemeinde für Personen, die ihrer 

Prämienpflicht nicht nachkommen, das Prämienverbilligungsgesuch stellvertretend einreichen 

kann. Dies ist jedoch insofern nicht erforderlich, als die Gemeinde bei kooperativen Personen 

das gleiche Ziel erreicht, wenn sie deren Unterschrift oder eine Vollmacht einholt. Bei unkoope-

rativen Personen ist eine Stellvertretung derweil nicht angezeigt, weil die betreffenden Versi-

cherten sonst gegenüber den restlichen Einwohnerinnen und Einwohnern privilegiert würden, 

welche das Prämienverbilligungsgesuch selbst stellen müssen (Antragsprinzip).  

 

Zwischentitel «5. Schlussbestimmungen» (Streichung) 

Der Zwischentitel entfällt, da alle zugehörigen Bestimmungen aufgehoben werden (siehe nach-

folgend). 

 

§ 21 (Streichung) 

Die Bestimmung ist obsolet und kann aufgehoben werden. Dabei besteht kein inhaltlicher Zu-

sammenhang mit der vorliegenden Gesetzesvorlage. Vielmehr handelt es sich um eine redakti-

onelle Änderung ohne materielle Auswirkungen. 

 

§ 22 (Streichung) 

Die Bestimmung hat keinen Inhalt und kann deshalb aufgehoben werden. Dabei besteht kein 

inhaltlicher Zusammenhang mit der vorliegenden Gesetzesvorlage. Vielmehr handelt es sich 

um eine redaktionelle Änderung ohne materielle Auswirkungen. 

 

§ 23 (Streichung) 

Die Bestimmung zum Inkrafttreten des Gesetzes ist im Erlasstext nicht mehr notwendig und 

kann aufgehoben werden. Neuerdings wird das Inkrafttreten mittels des Redaktionssystems zur 
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Erfassung der kantonalen Erlasse (LexWork) in der Chronologischen Gesetzessammlung (GS) 

unter der Ziffer IV. und in der Bereinigten Gesetzessammlung (BGS) in der Änderungstabelle 

ausgewiesen.  

 

 

8. Finanzielle Auswirkungen  

 

Die finanziellen Effekte im Zusammenhang mit der LSP wurden im Rahmen der Beantwortung 

der Interpellation der SP-Fraktion betreffend Nutzen / Schaden der «Schwarzen Liste» für Per-

sonen, welche ihre Krankenkassenprämien / -leistungen nicht bezahlen (Vorlage 2852.2 – 

15911) detailliert analysiert. Auf diese Berechnungen wird nachfolgend Bezug genommen. 

 

8.1. Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Im Jahr 2017 wurden für Personen auf der LSP Prämienverbilligungen in der Höhe von 258 000 

Franken ausgerichtet, und zwar gestützt auf Gesuche, welche von den Gemeinden stellvertre-

tend eingereicht worden waren. Diese Möglichkeit wird künftig entfallen. Allerdings können und 

sollen die Gemeinden kooperative Personen bei der Antragstellung weiterhin unterstützen. In-

sofern wird beim Kanton zwar nicht der ganze Aufwand für solche Prämienverbilligungsbeiträge 

entfallen, doch ein grosser Teil. Die Entlastung des Kantons beträgt somit schätzungsweise 

200 000 Franken. Andererseits resultiert aus der Übernahme der Kosten für die Durchführungs-

stelle eine Mehrbelastung. Deren Umfang lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber den 

bisherigen Aufwand von knapp 100 000 Franken kaum übersteigen. Somit ergibt sich bei einer 

gesamten Prämienverbilligungssumme von rund 75 Millionen Franken im Jahr 2025 per Saldo 

kein für den Finanzplan relevanter Effekt.  

 

8.2. Finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden 

Wie in der Interpellationsantwort auf Frage 9 dargelegt, könnten sich für die Gemeinden durch 

die Aufhebung der LSP Einsparungen in der Höhe von etwa 200 000 Franken ergeben. Rund 

120 000 Franken davon würden in Form erhöhter Debitorenverluste zu den Krankenversiche-

rern und damit zu den Prämienzahlenden verschoben. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, dass 

der Wegfall der Stellvertretungsmöglichkeit bei der Prämienverbilligung für unkooperative Per-

sonen zu einem entsprechenden Anstieg der Verlustscheine führen wird, welche wiederum zu 

85 Prozent von den Gemeinden übernommen werden müssen (schätzungsweise 170 000 Fran-

ken). Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass die eingangs erwähnte Einsparung von 200 000 

Franken 900 Arbeitsstunden beinhaltet, welche über alle Einwohner- und Bürgergemeinden 

verteilt sind und deshalb kaum vollständig abgebaut werden können. Schliesslich bleibt die 

Frage, ob der Wegfall des Instruments des Leistungsaufschubs zu einem allgemeinen Anstieg 

der Verlustscheine führen wird. Trifft dies nicht ein, ist die Vorlage für die Gemeinden mehr 

oder weniger kostenneutral, sonst ergibt sich eine entsprechende Mehrbelastung. In jedem Fall 

werden die Gemeinden die Kosten für die Durchführungsstelle im Umfang von knapp 100 000 

Franken pro Jahr einsparen, welche künftig der Kanton trägt.  
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9. Zeitplan 

 

4. Mai 2023  Kantonsrat, Kommissionsbestellung 

Mai / Juni 2023  Kommissionssitzung(en) 

Juli 2023  Kommissionsbericht 

31. August 2023 Kantonsrat, 1. Lesung 

30. November 2023 Kantonsrat, 2. Lesung 

Dezember 2023 Publikation Amtsblatt 

Februar 2024  Ablauf Referendumsfrist 

1. März 2024  Inkrafttreten, falls die Referendumsfrist unbenützt abläuft ; Ausnahme: 

   Änderung von § 5e Abs. 1 und § 5g Abs. 2 EG KVG 

September 2024 Volksabstimmung, falls das Referendum zustande kommt 

1. Januar 2025 Inkrafttreten der Änderung von § 5e Abs. 1 und § 5g Abs. 2 EG KVG 

 

 

10. Antrag 

 

Es sei auf die Vorlage Nr. 3554.2 - 17285 einzutreten und ihr zuzustimmen. 

 

 

Zug, 11. April 2023 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

Die Frau Landammann: Silvia Thalmann-Gut 

 

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart  
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